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Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und der

AfJ e.V. Kinder- und Jugendhilfe

Außer der Schleifmühle 55-61

28203 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $$ 78a ff. SGB Vlll sowie

gem. Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll der

Stadtgemeinden Bremen u. Bremerhaven

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, welche der o.g. Träger - im folgenden

Einrichtungsträger genannt - in der heilpädagogischen Tagesgruppe auf dem Gelände der

Erlebnisfarm Ohlenhof, Maria-Krüger Str. 24,in28239 Bremen für Kinder und Jugendliche

erbringt, die Anspruch auf Leistungen nach $$ 32 und 35 a SGB Vlll haben.

2. Leistung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der

Vertragskommission SGB Vlll festgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, lnhalt,

Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung gem. LAT

10 (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2 Die Leistungen werden auf der Grundlage der pädagogischen Fachstandards und der

vereinbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren

genannten Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen erbracht. lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das

Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.2. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung.

2.3 ln der Einrichtung werden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren

aufgenommen (zu betreuender Personenkreis).

2.4 Dem Auftrag der Einrichtung entsprechend ist die Leistungstypenbeschreibung für

,,heilpädagogische Tagesgruppen" (Anlage 7) Bestandteil dieser Vereinbarung. Diesem ist

Näheres über Art, Ziel und Qualität der Leistung, den zu betreuenden Personenkreis und die

sächliche Ausstattung zu entnehmen.
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2'6 Das zur Erbringung der Leistungen vereinbarte personal ist dem beigefügtenKalkulationsschema (Anlage 2) a) entnehmen; dieses ist Vertragsbestandteil. Es istausschließlich hinreichend qualifiziertes und geschurtes personar ggf. mit entsprechenderBerufserfahrung in dieser Maßnahme einzuse2en.
2'7 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur personar einzusetzen, das entsprechendder jeweiligen Leistungsangebotstipenbeschreibung p"rronti.t, geeignet ist. BeiAbweichungvon den jeweils vom Landesjugendamt als soiiatpaoagogische Fachkräfte definiertenQualifikationen besteht ein Entschäidrngruorbehart der sASJr bezügrich der Vergreichbarkeitvon Qualifikationen' vor Beschäftigung anderer personen, die aufgrund ihrer Ausbirdung,besonderer fachpraktischer Erfahiungen und Kenntnisse so qualifiziert sind, dass siebestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einvernehmen mit demLeistungsträger und/oder tanOe-qugendamt herzustellen.

2'B Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur personen beschäftigt odervermittelt' die nicht wegen einer der in $ 72a sat' 1 sGB vilr genannten straftaten rechtskräftigverurteilt worden sind' Zu diesem zieck n"t 
",. 

r'* oä' j"r Einstelrung, aus besonderemAnlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle s;arrre; ein Führungszeugnis nach g30 Abs' 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorregen zu rassen. unbeschadet dessen hatder Leistungserbringer unverzüglich jeeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekanntwird' dass gegen eine Person *"g"n jes verdachtes, eine sorche straftat begangen zu haben,Ermittlungen zur Strafuerfolgung äingeleitet worden sind.
2'9 Gem. s ga sGB vilr ist bei Anhartspunkten, die auf eine drohendeKindeswohlgefährdung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirkenmehrerer Fachkräfte.das Gefährdungsrisiko abzuschatzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtungverpflichtet dies bei Kenntnis von eiiem Gefährdungsrisiko ihren schut zauftragunmitterbarwahrzunehmen und /oder das zuständige Jugendamiunverzügrich zu informieren.2'10 Etwaige Zusatzleistungen, hiezu zählen Taschengeld, Fahrtkosten, und dieErstausstattung für Bekleidung, sind nicht Gegenstand oieser Vereinbarung, wohl aberAuflarendun gen für pädagogiscnu Crrpp"nfahrten.

3. Leistungsentgelt

3"1 Für den Vereinbarungszeitraum vom 1.2.2026 _ g1.3.2026 beträgt dieGesamtvergütung

€, 1 12,92 pro person/täglich.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

' ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der raufenden personar- undSachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 107,36 pro person/täglich



Seite -3- zur Vereinbarung der heilpädagogische Tagesgruppe, Maria-Krüger Straße, ab Februar 2026

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen

Anlagevermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten

(Abschreibung, Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 4,96 pro Person/täglich

3.2 Für den Vereinbarungszeitraum vom 1 .4.2026 - 31.1.2027 beträgt die

Gesamtvergütung

€ 114,58 pro Person/täglich.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 109,62 pro Person/täglich

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen

Anlagevermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten

(Abschreibung, Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 4,96 pro Person/täglich

Einzelheiten zur Ermittlung der genannten Pauschalen sind dem als Vereinbarungs-

bestandteil beigefügten Kalku lationsschema (An lage 2) zu entnehmen'

3.2 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der

Jugendhilfe bewilligt wurde.

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung und Dokumentation

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im

Betriebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen ab. Sollten sich

Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit

der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen

Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige

und geeignete Prüfungsunterlagen zut Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche

Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich

abzustellen.

4.2 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn

der Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den Einsatz

des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen, etc.)

sowie der Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.
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4.3 Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer

angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und

gemeinsam terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

. lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.),

Ausstattung und Sachen,

. Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante

Au2eichnungen,
. Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgefÜhrt).

4.4 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenvertrag

nach g 7Bf SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt auch die

Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-entwicklung

(Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der

öffenlichen Jugendhilfe jeweils zum 31. März alle zwei Jahre vorzulegen und gehen gezielt

auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssicherung in

Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergebnisse der

Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das

Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.

5. Verei nbaru ngszeitraum

b.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01 .02.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von zwölf

Monaten auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2 Zur teilweisen oder vollständigen Aufhebung der Vereinbarung bedarf es der

schriftlichen Kündigung. Bezieht sich die Kündigung auf die Vergütungsvereinbarung, ist eine

Frist von 6 Wochen einzuhalten. Für die übrigen Bestandteile gilt eine KÜndigungsfrist von drei

Monaten.

S.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese

Vereinbarung von jeder Verlragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der

Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer

Neuvereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslaufzeit ist nur zulässig, wenn

unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegenden

Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der

Vereinbarung unzumutbar machen.
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6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vereinbarungsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des

Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag'

6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgese2 (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

6.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des

Landesmindestlohns zu verg üten.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen

Tarifuertrag es TV-L bzw. TV-L S und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in

voller Höhe an sein Betreuungspersonal weiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich

bereit die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

Geschlossen: Bremen, im Februar 2026

Die Senatorin für Arbeit,
Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

Einrichtungsträger

lm Auftrag AfJ e.V. Kinder- und Jugendhilfe
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Ad.ry:
Anlage 1 : Leistungsbeschreibung

Anlage 2: Kalkulationsschema


